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Nachweis zur EEG Vergütung - 
KWK und Technologie-Bonus  

Das EEG 2009 enthält für Strom und Bio-
gasanlagen eine Vergütungsstruktur, die 
sich aus einer neu festgelegten Grund-
vergütung und einem angepassten Bo-
nussystem zusammensetzt. Mit dem Bo-
nussystem werden die Anreize, bestimm-
te Verfahrenstechniken (Techno-
logiebonus) einzuführen, die Verarbei-
tung  spezieller Energiepflanzen 
(NawaRo-Bonus) zu fördern und die Nut-
zung von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-
Bonus) verstärkt. 
Die Berechtigung zur Bonusnutzung gilt 
es  gemäß der Vorgaben des EEG im Ein-
zelfall gegenüber dem Energieversorger 
nachzuweisen. Hierbei ist für einige der 
vorgesehenen Boni die regelmäßige Bes-
tätigung durch einen externen Umweltgut-
achter vorgeschrieben. Bei der Prüfung 
durch den Umweltgutachter  kann in den 
beiden nachfolgend beschriebenen Fällen 
die Einhaltung von Anforderungen  durch 
die Prüfzeugnisse der RAL-Gütesicherung 
nachgewiesen werden. Dies gewährt Si-
cherheit und führt darüber hinaus zur Kos-
teneinsparung. 
  
Nachrotte von Gärrückständen 
(Technologiebonus) 
Der Technologiebonus dient der Förde-
rung und Etablierung besonders innovati-
ver Anlagentechniken. Anspruch auf die 
Vergütung besteht dann, wenn z.B. ein im 
Anhang 1 des EEG genanntes Verfahren in 
einer neuen Vergärungs-/Biogasanlage 
realisiert wird. Eines der dort genannten 
Verfahren beschreibt „Anlagen, die aus-
schließlich Bioabfälle vergären und un-
mittelbar mit einer Einrichtung zur Nach-

rotte der festen Gärrückstände verbunden 
sind, wenn die nachgerotteten Gärrück-
stände stofflich verwertet wer-
den“ (Anlage 1 (II) Nr. 1i EEG). Hierbei 
stellt sich die Frage, wie eine solche Nach-
rotte gestaltet sein muss, um die Anforde-
rungen des EEG zu erfüllen. Das Bundes-
umweltministerium hat bezüglich eines 
geeigneten Nachweisverfahrens auf die 
bestehenden Systeme der Gütesicherung 
verwiesen. Demnach gelten die Anforde-
rungen an eine „Nachrotte im Sinne des 
EEG“ als erfüllt, wenn die erzeugten Kom-
poste der kontinuierlichen Gütesicherung 
eines Trägers der regelmäßigen Güteüber-
wachung im Sinne des § 11 Absatz 3 Bio-
AbfV unterliegen und dort die entspre-
chenden Anforderungen erfüllen. Mit der 
Vorlage des RAL-Prüfzeugnisses kann dies 
entsprechend nachgewiesen werden. 
(Quelle: BMELV-Internetseite Fragen zum 
EEG 2009 – Strom aus Biomasse Nr. 4) 
[Bitte Link hinterlegen zu  
 
Gärresttrocknung (KWK-Bonus)  
Mit einem speziellen Bonus für die Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK-Bonus) sind im 
EEG u.a. auch für Biogasanlagen Anreize 
für Nutzung der bei der Verstromung an-
fallenden Abwärme geschaffen worden. 
Dies zeigt in der Praxis bereits deutliche 
Auswirkungen. Viele Anlagenbetreiber 
entscheiden sich für die Etablierung eines 
im Anhang 3 des EEG genannten bonusfä-
higen Nutzungskonzeptes. Auf besonde-
res Interesse stößt dabei die „Nutzung als 
Prozesswärme zur Aufbereitung von Gär-
resten zum Zweck der Düngemittelherstel-

Information  



2 

 

lung“ (Anlage 3 (III) Nr. 7 EEG), die meist 
in Form einer nachgeschalteten Gärrest-
trocknung umgesetzt wird. Wie schon 
beim Technologiebonus ist auch hier die 
Hinzuziehung eines Umweltgutachters bei 
der Nachweisführung zwingend erforder-
lich. Er prüft auch den geforderten Nach-
weis über die Einhaltung der Anforderun-
gen der Düngemittelverordnung für die 
erzeugten Endprodukte. Zur Konkretisie-
rung verweist der Verordnungsgeber auch 
in diesem Punkt auf Nachweise, die im 
Rahmen der RAL-Gütesicherung erbracht 
werden können. So werden bei der erfolg-
reichen Teilnahme an der RAL-
Gütesicherung Gärprodukt oder NawaRo-
Gärprodukt als Düngemittel im sinne der 
Düngemittelverordnung qualifiziert. Als 
Nachweis dient das entsprechende Prüf-
zeugnis der RAL-Gütesicherung 
 
Kostensparen durch Gütesicherung 
Die Prüfzeugnisse der RAL-Gütesicherung 
haben die Nachweisführung der Bonusfä-
higkeit für die vorgenannten Sachverhalte 
des Technologie- und des KWK-Bonus 
vereinfacht. Der Aufwand des prüfenden 
Umweltgutachters reduziert sich erheb-
lich. Zudem kann die Einhaltung der An-
forderungen mit jeder Produktprüfung aus 
der Fremdüberwachung kontinuierlich 
und prüffähig nachgewiesen werden. Dies 
bringt dem Betreiber mehr Sicherheit und 
Schutz vor eventuellen späteren Rückfor-
derungsansprüchen der Netzbetreiber. 
Anlagen, die keiner Güteüberwachung 
unterliegen, müssen bezüglich der Nach-
weisführung zur Bonusfähigkeit den ent-

sprechenden Aufwand einplanen, 
um die Anforderungen des EEG kon-
tinuierlich und sicher zu erfüllen 
und um den Bonus nicht aufs Spiel 
zu setzen.   
 
 
Quelle: BMVELV-Internetseite Fragen 
zum EEG 2009—Strom aus Biomas-
se Nr.  10) http://www.erneuerbare- 
energien.de/inhalt/43978/43981/] 
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